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Wer sollte eine  
Vorsorgevollmacht erteilen?
Jedem Menschen kann es passieren, dass er Dinge nicht mehr selbst 
erledigen kann oder will, sei es aufgrund des Alters oder von Krank-
heiten. Auch Sie können eines Tages auf Hilfe anderer angewiesen 
sein. Mit einer Vorsorgevollmacht legen Sie in guten Zeiten fest, wer 
Ihnen später helfen darf.

Was Viele nicht wissen: Selbst Ihr Ehegatte und die eigenen Kinder 
dürfen Sie ohne eine Vollmacht nicht vertreten. Ein gesetzliches Ver-
tretungsrecht gibt es nicht.

Haben Sie keinen Bevollmächtigten, wird Ihnen vom Gericht ein 
Betreuer zugewiesen. Viele Menschen haben Vorbehalte gegenüber 
gesetzlichen Betreuern, denn oft ist der Betreuer ein Fremder. Manche 
Betreuer sind auch für viele Personen zuständig und haben nicht so 
viel Zeit für jeden Einzelnen.

Wenn Sie für den Ernstfall kei-
nen gesetzlichen Betreuer wün-
schen und eine Person kennen, 
die Sie bevollmächtigen wollen, 
sollten Sie eine Vorsorgevoll-
macht erteilen.

Was sollte in einer Vorsorgevoll-
macht festgehalten werden?
Zwei Punkte sollten Sie in Ihrer Vorsorgevollmacht regeln: 
•	Wer soll Ihr Bevollmächtigter sein? 
•	Welche Aufgaben darf Ihr Bevollmächtigter erfüllen? 

Ihr Bevollmächtigter sollte tatsächlich willens und in der Lage sein, 
seine Aufgaben zu erfüllen. Manchmal sind die eigenen Kinder daher 
keine gute Wahl, wenn sie zum Beispiel in einer anderen Stadt leben 
oder mit der Aufgabe überfordert wären. Den Ehegatten zu bevoll-
mächtigten, ist grundsätzlich gut. Bedenken Sie aber, dass auch Ihr 
Ehegatte Sie vielleicht einmal nicht mehr vertreten kann.

Ihr Bevollmächtigter sollte Ihr ganzes Vertrauen genießen. Zusätzlich 
hat sich das Vier-Augen-Prinzip bewährt, um Ihnen mehr Sicherheit 
zu geben und Ihrem Bevollmächtigten bei schwierigen Entscheidungen 
beizustehen. Benennen Sie dafür einen zweiten Bevollmächtigten, der 
den ersten unterstützt.

F rau Maier ist verwitwet und hat zwei Kinder. Tochter Miriam 
lebt ganz in der Nähe und will ihr später helfen. Damit Miriam 

ihre Mutter auch wirklich vertreten darf, erteilt ihr Frau Maier zu  
guten Zeiten eine Vorsorgevollmacht. Um zu vermeiden, dass es zwischen 
den Geschwistern Streit gibt und damit Miriam problemlos handeln 
kann, ist sie die erste Bevollmächtigte. Sohn David lebt in einer anderen 
Stadt. Zu ganz wichtigen Entscheidungen muss er gemäß Frau Maiers 
Vorsorgevollmacht zustimmen, beispielsweise bei einem Umzug in ein 
Pflegeheim. Außerdem wird er immer gut informiert. So werden Streit 
und Misstrauen vermieden. Wenn Frau Maier kein zweites Kind hätte, 
könnte Davids Aufgabe auch ein VorsorgeAnwalt übernehmen.



Was ist noch zu beachten?
Eine Vorsorgevollmacht sollte schriftlich verfasst werden. Für einige 
Angelegenheiten ist das sogar vorgeschrieben. Es kann auch sein, dass 
Ihre Vorsorgevollmacht bestimmte Formulierungen enthalten sollte 
oder Ihre Unterschrift beglaubigt werden muss. Banken tun sich mit-
unter schwer, Vorsorgevollmachten zu akzeptieren – auch wenn sie es 
eigentlich müssen. Ihr Berater wird Ihnen bei dem Gespräch mit der 
Bank zur Seite stehen oder für Sie mit der Bank sprechen.

Sie helfen Ihrem Bevollmächtigten, wenn Sie Informationen und 
Anweisungen übersichtlich zusammenstellen. Denken Sie vielleicht 
auch über eine Patientenverfügung, eine Bestattungsverfügung und 
ein Testament nach.

Herr Dachs ist zu Hause gestürzt und muss operiert werden. Es ist 
bereits klar, dass er danach Unterstützung brauchen wird. Jetzt 

macht es sich bezahlt, dass Herr Dachs seinem Enkel Simon zu guten 
Zeiten eine Vorsorgevollmacht erteilt hat. Aufgrund der Vorsorgevoll-
macht dürfen die Ärzte mit Simon sprechen und ihn informieren. So er-
ledigt Simon schnell alles Wichtige: Er kann für seinen Großvater einen 
Pflegedienst beauftragen. Er kann einen Antrag auf Pflegegeld stellen. 
Für den Umbau des Bads kann er eine Firma beauftragen. Sollte Herr 
Dachs nicht mehr alleine wohnen können, kann Simon gemäß der Vorsor-
gevollmacht die Wohnung kündigen und einen Heimvertrag schließen. 
So ist für alles gesorgt. Hätte Herr Dachs seinen hilfsbereiten Enkel 
nicht, könnte diese Aufgaben auch ein VorsorgeAnwalt übernehmen.
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Diese zweite Person kann den ersten Bevollmächtigten bei Abwesen-
heit vertreten, Kontobewegungen verfolgen und generell mit Rat und 
Tat unterstützen. Wenn Sie diese Aufgabe einem VorsorgeAnwalt 
anvertrauen, können Sie sich überdies auch stets auf juristischen Bei-
stand verlassen, wenn es etwa um Schwierigkeiten bei der Pflege oder 
mit Ihrem Vermögen geht.

Welche Aufgaben Ihr Bevollmächtigter für Sie erfüllen darf, bestim-
men Sie. Üblich sind Vorsorgevollmachten, in denen Fragen der 
medizinischen Behandlung und der Pflege geklärt werden. Ihr  
Bevollmächtigter darf also mit Ihren Ärzten sprechen und diesen  
Anweisungen geben. Haben Sie eine Patientenverfügung verfasst? 
Dann muss Ihr Bevollmächtigter sich an sie halten und sie durchsetzen.

Auch die Verwaltung Ihres Bankkontos, Ihrer Immobilien und Ihres 
sonstigen Vermögens können Sie regeln. Der Bevollmächtigte kann 
Verträge abschließen, beispielsweise mit Pflegeheimen und Pflege-
diensten.



Sprechen Sie mit einem VorsorgeAnwalt über Ihre  
persönliche Vorsorgevollmacht
Mit einer Vorsorgevollmacht übertragen Sie Ihrem Bevollmächtigten Aufgaben, die sehr weitgehend und 
folgenreich sein können. Damit diese auch wirklich in Ihrem Sinne erledigt werden, muss Ihre Vorsorge-
vollmacht eindeutig und juristisch wirksam sein. Dafür ist eine persönliche Beratung durch eine qualifi-
zierte Person sehr zu empfehlen, etwa einen VorsorgeAnwalt.

Ein VorsorgeAnwalt hilft Ihnen, eine eindeutige und rechtlich verbindliche Vorsorgevollmacht zu 
erstellen – damit Sie im Ernstfall genau die Unterstützung bekommen, die Sie sich wünschen.
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Wer hilft beim Erstellen einer Vorsorgevollmacht?
Wichtig ist, dass Ihre Vorsorgevollmacht individuell für Sie verfasst wird. Sie muss auf Ihre persönliche 
Situation und Ihre Wünsche zugeschnitten sein. Muster und Formulare können dabei lediglich als erste  
Hinweise dienen, um zu erkennen, was geregelt werden kann. Ein guter Berater wird Ihnen darüber 
hinaus mitteilen, welche zusätzlichen Regelungen für Sie wichtig sind – etwa eine Patientenverfügung, 
ein Leitfaden zur Information des Bevollmächtigten oder eine detaillierte Vereinbarung mit dem Bevoll-
mächtigten über dessen Rechte und Pflichten.

Ein VorsorgeAnwalt in Ihrer Nähe
In dem Verein „VorsorgeAnwalt e.V.“ sind Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte organisiert, die  
auf die Übernahme und Unterstützung von Bevollmächtigten spezialisiert sind. Sie nennen sich  
„VorsorgeAnwalt“. 

Der eingetragene Verein hat Mitglieder in allen Teilen Deutschlands. Er wählt seine Mitglieder sehr  
sorgfältig aus. Sie dürfen daher darauf vertrauen, dass Sie überall in Deutschland die gleiche, qualitativ 
hochwertige Hilfe von Ihrem VorsorgeAnwalt erhalten.

Sie finden den VorsorgeAnwalt in Ihrer Nähe über unsere Internetseite.
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VorsorgeAnwalt e. V. 
 

Tel.: 030 80 90 62 91 · Fax: 030 80 90 62 92
 Info@VorsorgeAnwalt-eV.de
www.VorsorgeAnwalt-eV.de


